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Vertretung der Gesellschaft nicht mehr auf das Grund-
buch (§ 899a BGB a. F.), sondern auf das Gesellschafts-
register zu blicken ist (§ 707a Abs. 3 S. 1 BGB i. V. m. 
§ 15 HGB).

b) Regelungslücke bzw. Erforderlichkeit der Analo-
gie angesichts § 15 ErbbauRG?
Eine analoge Anwendung von Art. 229 §  21 Abs. 1 
EGBGB setzt jedoch weiterhin eine Regelungslücke 
voraus. Hieran könnte es mglw. fehlen, wenn die Vor-
eintragung der GbR im Gesellschaftsregister bereits aus 
anderen Gründen erforderlich ist. 

Ein solches Erfordernis dürfte sich jedenfalls aus § 15 
ErbbauRG ergeben, wonach in den Fällen des § 5 Erb-
bauRG der Rechtsübergang bzw. die Belastung des Erb-
baurechts erst eingetragen werden dürfen, wenn dem 
Grundbuchamt die Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers (in der Form des §  29 GBO, BeckOGK-
ErbbauRG/Touissant, §  15 Rn. 5) nachgewiesen ist. 
Jedenfalls aus dem Nachweiserfordernis des § 15 Erb-
bauRG dürfte sich seit dem 1.1.2024 ein Voreintra-
gungserfordernis der Eigentümer-GbR ergeben, weil 
dem Grundbuchamt nach dem Wegfall von §  899a 
BGB nicht mehr mit der für das Grundbuchverfahren 
erforderlichen Gewissheit (in der Form des § 29 GBO) 
nachgewiesen werden kann, dass die für die Eigentüme-
rin handelnden Gesellschafter auch vertretungsberech-
tigt sind. 

Die Situation unterscheidet sich insoweit nicht von der-
jenigen des direkten Anwendungsbereichs von Art. 229 
§  21 Abs. 1 EGBGB. Hilfskonstruktionen über „Be-
teuerungserklärungen“ der Gesellschafter (für die Er-
werbskonstellation BGH NJW 2011, 1958; Schöner/
Stöber, Grundbuchrecht, 16. Aufl . 2020 Rn.  4257 f.) 
dürften vom Grundbuchamt nach der Neukonzeption 
des Gutglaubensschutzes bei Beteiligung einer GbR 
(über §§ 892, 893 BGB, § 707a Abs. 3 S. 1 BGB i. V. m. 
§ 15 HGB) im Interesse eines eff ektiven Verkehrsschut-
zes nicht akzeptiert werden, weil nunmehr mit der Ein-
tragung im Gesellschaftsregister und der Richtigstel-
lung des Grundbuchs ein Verfahren bereitsteht, welches 
das Erbringen der erforderlichen Nachweise (Existenz 
und Vertretungsberechtigung) ermöglicht, so dass für 
etwaige an diese Stelle tretende „Beteuerungen“ kein 
Bedarf mehr besteht. 

c) Zwischenergebnis
Die Frage nach einer analogen Anwendung von Art. 229 
§ 21 Abs. 1 EGBGB kann u. E. für die Praxis im Ergeb-
nis off enbleiben, weil sich eine Voreintragungsobliegen-
heit der gem. § 5 ErbbauRG zustimmungsberechtigten 
Eigentümer-GbR aus dem Nachweiserfordernis gem. 
§§ 15 ErbbauRG, 29 GBO ergeben dürfte. 

Käme man zu dem Ergebnis, dass sich aus § 15 Erb-
bauRG kein faktisches Voreintragungserfordernis er-
gibt, so lägen u. E. alle Voraussetzungen für eine ana-
loge Anwendung von Art. 229 § 21 Abs. 1 EGBGB vor. 

4. Ergebnis
Bei Vereinbarung eines Zustimmungsvorbehalts gem. 
§ 5 ErbbauRG besteht bei Veräußerung oder Belastung 
des Erbbaurechts eine Voreintragungsobliegenheit der 
im Grundbuch als Eigentümerin des Erbbaugrund-
stücks eingetragenen Bestands-GbR.

Nur auf diese Weise kann im Einklang mit dem Wil-
len des Gesetzgebers des MoPeG angesichts der Neu-
konzeption des Gutglaubensschutzes bei Beteiligung 
einer GbR (über §§ 892, 893 Var. 2 BGB, § 707a Abs. 3 
S. 1 BGB i. V. m. § 15 HGB) unter Wegfall des bishe-
rigen § 899a BGB verhindert werden, dass es im Zuge 
der Veräußerung und Belastung von Erbbaurechten 
durch Erteilung unwirksamer Zustimmungen gem. § 5 
ErbbauRG zu unrichtigen Grundbucheintragungen 
kommt.

Das Voreintragungserfordernis folgt, mit grundbuch-
verfahrensrechtlich identischem Ergebnis, entweder aus 
Art. 229 § 21 Abs. 1 EGBGB analog oder aus § 15 Erb-
bauRG.

PreisklG § 1
Indexklausel bei einem Kaufpreis mit Raten-
zahlung 

I. Sachverhalt
Der in einem Kaufvertrag über ein Grundstück ver-
einbarte Kaufpreis beträgt 350.000,00 €. Der Kauf-
preis soll in monatlichen Raten in Höhe von zunächst 
1.100,00 € gezahlt werden (Zahlungszeitraum bei un-
veränderter Ratenhöhe also 26 Jahre und 7 Monate). 
Die Höhe der monatlichen Zahlungen soll jedoch durch 
Koppelung an den Verbraucherpreisindex für Deutsch-
land wertgesichert werden (Anpassung der Zahlungen 
bei Veränderungen des Index nach oben oder unten 
um mehr als 10 %). Der Gesamtkaufpreis bleibt aber 
stets gleich, sodass eine Erhöhung der Monatsbeträ-
ge den Zahlungszeitraum – theoretisch auch auf we-
niger als 10 Jahre – verkürzen und eine Verringerung 
der Monatsbeträge den Zahlungszeitraum verlängern 
würde. 

Variante: Der Monatsbetrag soll in den ersten 10 Jah-
ren unverändert bleiben und erstmals nach Ablauf von 
10 Jahren an die Veränderung des Verbraucherpreisin-
dexes angepasst werden.
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II. Fragen
1. Unterfällt die Preissicherung lediglich der Kaufpreis-
raten grundsätzlich dem Indexierungsverbot nach dem 
PreisklG?

2. Wenn die Frage 1 zu bejahen ist, ist die Indexierung 
nach § 3 Abs. Nr. 1 lit. d PreisklG oder einem anderen 
Tatbestand zulässig?

3. Wenn die Frage 2 zu verneinen ist, ändert sich daran 
etwas bei einer Gestaltung gemäß der Variante?

III. Zur Rechtslage
Nach § 1 Abs. 1 PreisklG darf der Betrag von Geld-
schulden nicht unmittelbar und selbsttätig durch den 
Preis oder Wert von anderen Gütern oder Leistungen 
bestimmt werden, die mit den vereinbarten Gütern oder 
Leistungen nicht vergleichbar sind.

Eine vertragliche Abrede, nach der ein Kaufpreis oder 
eine andere Geldschuld in Raten zu zahlen ist, fällt al-
lerdings u. E. von vornherein nicht unter dieses Klau-
selverbot, wenn zwar die Höhe der einzelnen Raten in-
dexiert ist, der insgesamt zu zahlende Kaufpreis selbst, 
also die Summe aller zu zahlenden Raten, aber unverän-
dert bleiben soll. Dafür spricht schon der Wortlaut der 
Vorschrift, nach der sich eine verbotene Klausel auf den 
Betrag einer Geldschuld beziehen muss. Die hier in Rede 
stehende Ratenzahlungsabrede betriff t jedoch nicht den 
Betrag des Kaufpreises, sondern lediglich dessen Fällig-
keit. Es handelt sich um eine Stundungsabrede, durch 
die die Fälligkeit des Kaufpreises nach Maßgabe des 
Ratenzahlungsplans hinausgeschoben wird (vgl. Krauß, 
Immobilienkaufverträge in der Praxis, 10. Aufl . 2024, 
Rn. 16). Damit ist die beabsichtigte Klausel als bloße 
Zahlungsmodalität anzusehen, die nicht den Betrag 
einer Geldschuld betriff t und somit nicht dem Klausel-
verbot unterliegt (so auch BeckOGK-PreisklG/Leidner, 
Std.: 15.1.2024, § 3 Rn. 19).

Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte des §  1 
PreisklG bestätigt diesen Befund. In der Begründung 
des Gesetzentwurfs wird Folgendes ausgeführt (BT-Drs. 
16/4391, S. 27 – Hervorhebungen i. F. durch DNotI):

„Klauseln, die lediglich eine mittelbare Änderung des 
Preises zur Folge haben und bei denen die Höhe der Geld-
schuld nicht ausschließlich einem Preis- oder Wertanstieg, 
sondern auch einem Mengenmaßstab unterliegt (Beteili-
gung an Umsatz, Gewinn oder Erträgen des Schuldners), 
werden weiterhin nicht vom Regelungsgehalt des Inde-
xierungsverbots erfasst. Dies gilt ebenso für indexier-
te Ratenzahlungen, die keine Auswirkungen auf die 
Höhe des geschuldeten Gesamtbetrages haben und als 
bloße Zahlungsmodalitäten anzusehen sind.“

Auch vor dem Hintergrund des Zwecks des PreisklG 
ist es nicht angezeigt, indexierte Ratenzahlungen ohne 
Auswirkungen auf den Gesamtpreis einem Verbot zu 
unterwerfen. Das PreisklG zielt darauf ab, die Geld-
wertstabilität zu sichern, indem Wertsicherungsverein-
barungen nur in engen Grenzen zugelassen werden (vgl. 
BeckOGK-PreisklG/Leidner, §  1 Rn. 1; Staudinger/
Omlor, BGB, 2021, Einl. PreisklG Rn. 10 ff .). Eine 
Wertsicherung fi ndet durch die hier in Rede stehende 
Klausel aber gar nicht statt. Selbst bei einer fi ktiven ex-
tremen (Hyper-)Infl ation könnte die Klausel allenfalls 
dazu führen, dass der gesamte Kaufpreis in einer Rate 
fällig wird. Ein Infl ationsschutz für den Verkäufer ist 
damit allerdings nicht verbunden, da der Kaufpreis ins-
gesamt nicht höher ausfällt.

Dementsprechend fallen lediglich indexierte Raten-
zahlungen, die Auswirkungen auf den geschuldeten 
Gesamtbetrag haben, unter das Indexierungsverbot 
des §  1 Abs. 1 PreisKlG. Ob diese unter den Voraus-
setzungen des § 3 Abs. 1 Nr. 1 lit. d PreisklG bei einer 
Dauer von mindestens zehn Jahren zulässig sind, ist im 
Schrifttum umstritten und von der Rechtsprechung 
bislang nicht geklärt (s. hierzu DNotI-Abrufgutachten 
Nr. 166330).

Im Ergebnis verstößt die Indexierung der einzelnen 
Raten bei unveränderlichem Gesamtkaufpreis in keiner 
der beiden geschilderten Varianten gegen §  1 Abs.  1 
PreisklG.

Für die Vertragsgestaltung ist anzumerken, dass ange-
sichts der über einen langen Zeitraum gestreckten Kauf-
preiszahlung besonderes Augenmerk auf die Sicherung 
von Rückabwicklungsrisiken zu legen ist. Ferner kann 
im Fall des Verkaufs durch einen Unternehmer an einen 
Verbraucher ein entgeltlicher Zahlungsaufschub vor-
liegen, der gem. § 506 Abs. 1 BGB zur teilweisen An-
wendbarkeit des Verbraucherkreditrechts führt (s. hier-
zu Krauß , Rn. 21 ff .).

Aktuelles
Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburts-
namensrechts und des Internationalen Namens-
rechts

Zu Beginn der laufenden Legislaturperiode waren eini-
ge familienrechtliche Reformgesetze angekündigt wor-
den (u. a. zur Reform des Abstammungs-, Sorge- und 
Unterhaltsrechts, Einführung der Verantwortungs-
gemeinschaft, usw.; vgl. zum Stand der Reformvorha-
ben die Übersicht unter www.famrz.de/arbeitshilfen/
gesetzgebungsverfahren.html). Verabschiedet wurden 


